
Bamberger Festivals e.V. 

gemeinnütziger Verein zur Förderung der Musikszene in der Region Bamberg 

Mitglied im Verband für Popkultur in Bayern e.V. (VPBy)  

Mitglied im Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V. (LIVEKOMM)  

Unterstützer des Kulturquartier Lagarde e.V.  

 Anschrift: Bamberger Festivals e.V., c/o Maximilian Mende, Erlweinstr. 14, 96103 Hallstadt 

Vorstandschaft: 
 

Maximilian Mende, Felix Franke, Johannes Weis (je zu zweit vertretungsberechtigt), 
Christoph Pook, Thimo Brendel, Kilian Herbst, Thomas Reinwald, Melanie Schmidt 

Vereins- und Spendenkonto: IBAN: DE44 7705 0000 0302 7759 52 - BIC: BYLADEM1SKB – Sparkasse Bamberg 

Finanzamt Bamberg Steuer-Nr. 207/107/30777 Amtsgericht Bamberg Vereinsregister Nr. 200 734 
 

 

25. Januar 2021 

Zuwendungsbestätigung bis zu 300 Euro 
nach §50 Abs. 2 Nr. 2 b EStDV 

Spenden und Mitgliedsbeiträge bis zu 200 Euro können ohne amtliche Spendenquittung zusammen mit dem 

Einzahlungsbeleg der Überweisung bzw. dem Kontoauszug beim Finanzamt eingereicht werden.  

Empfänger: Bamberger Festivals e.V., Erlweinstrasse 14, 96103 Hallstadt 

Bankverbindung: IBAN: DE44 7705 0000 0302 7759 52 
BIC: BYLADEM1SKB 
Bank: Sparkasse Bamberg 

Höhe der Spende / Mitgliedsbeitrag: lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 

Datum der Spende / Mitgliedsbeitrag: lt. Zahlbeleg / Kontoauszug 

 

Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO wurde vom Finanzamt 

Bamberg, Steuer-Nr. 207/107/3077 mit Bescheid vom 28.06.2019 nach § 60a AO gesondert festgestellt.  

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung von Kunst und Kultur verwendet wird. 

Der Bamberger Festivals e.V. ist berechtigt Zuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge 

auszustellen. 

gez. 

M e n d e 

Vorsitzender 

 

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 

steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die 

steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der 

satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO). 

 

 

 

 
    

  

  
  

  

  
  


